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Fortbildungsordnung der 
Psychotherapeutenkammer Nieder-

sachsen (PKN) 

Die Kammerversammlung der Psychotherapeu-
tenkammer Niedersachsen hat am 06.11.2021 
folgende Fortbildungsordnung verabschiedet.  
 

Präambel 

Zum Zwecke der Angleichung von Regelungen der 
Landespsychotherapeutenkammern in Deutsch-
land hat die Kammerversammlung der Psychothe-
rapeutenkammer Niedersachsen ihre am 
17.03.2004 verabschiedete Fortbildungsordnung 
verschiedentlich, geändert. Sie hat sich dabei je-
weils an der letzten von der Delegiertenversamm-
lung der Bundespsychotherapeutenkammer be-
schlossen Musterfortbildungsordnung orientiert. 
Damit soll den Kammermitgliedern die Möglichkeit 
gegeben werden, zu bundesweit vergleichbaren 
Bedingungen ein Zertifikat zu erhalten, das ggf. die 
pflichtgemäße Fortbildung nach § 33 HKG, § 15 
BO-PKN, § 95 d SGB V und nach den aktuell gül-
tigen Regelungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und 
Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeu-
tinnen und Psychologische Psychotherapeuten 
sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten im Krankenhaus nachweist. 

Die Berufsbezeichnung Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten umfasst im Folgenden aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psy-
chotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten. 

§ 1 
Fortbildungsziele 

(1) 1Die Fortbildung der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten dient der Sicherung, Aktuali-
sierung und Erweiterung der fachlichen Kompe-
tenz durch Aneignung von Kenntnissen, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten auf dem neuesten Stand der 
wissenschaftlichen Entwicklung. 2Darüber hinaus 
beziehen sich die Inhalte der Fortbildung auch auf 
die der Psychotherapie angrenzenden Fachgebie-
te. 

(2) Fortbildungsmaßnahmen sollen dazu beitra-
gen, die Fähigkeit zur selbstständigen Beurteilung 
wissenschaftlicher Grundlagen und Perspektiven 
verschiedener theoretischer Positionen und klini-
scher Vorgehensweisen in der Psychotherapie zu 
fördern. 

(3) Die Fortbildung soll in besonderem Maße die 
kontinuierliche Reflexion der praktisch-klinischen 
Tätigkeit fördern. 

(4) Selbstorganisation von Fortbildung durch Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird 
unterstützt, besonders bei interdisziplinären und 
interprofessionellen Kooperationen. 

(5) Die Fortbildung unterstützt die Entwicklung von 
neuen Versorgungsformen, die in besonderer Wei-
se interdisziplinäres und interprofessionelles Zu-
sammenwirken erforderlich machen. 

§ 2 
Fortbildungsinhalte 

1Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen 
Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse entspre-
chen. 2Sie beziehen sich auf die Theorie und Pra-
xis der Psychotherapie, einschließlich der Ergeb-
nisse der Psychotherapie‐Forschung, Prävention 
und Rehabilitation und die Fachgebiete der an-
grenzenden wissenschaftlichen Disziplinen.  

 

§ 3 
 Fortbildungsarten 

(1) Alle approbierten Kammermitglieder haben die 
Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Berufssituati-
on eigene Schwerpunkte zu setzen (eine Auflis-
tung möglicher Fortbildungskategorien enthält 
Anlage 1: Kategorien A - G): 

1 Theorie 

2 Praktisch‐klinische Tätigkeit 

3 Reflexion der psychotherapeutischen Tätigkeit 

(2) Es wird empfohlen, sich in allen drei Fortbil-
dungsarten fortzubilden. 

(3) 1Die Fortbildung wird mit Punkten bewertet. 
2Eine Fortbildungseinheit dauert 45 Minuten. In der 
Regel wird einer Fortbildungseinheit ein Fortbil-
dungspunkt zugeordnet. 3Die Bewertung der jewei-
ligen Fortbildung mit Punkten ist im Einzelnen in 
Anlage 1 geregelt. 

 

§ 4  
Begriffsbestimmung: Akkreditierung, Anerken-
nung und Anrechnung von Fortbildungsmaß-

nahmen 
 

(1) 1Unter „Akkreditierung“ wird in dieser Fortbil-
dungsordnung die Vorabbestätigung verstanden, 
dass Fortbildungsmaßnahmen bei ordnungsge-
mäßer Durchführung die Anforderungen dieser 
Fortbildungsordnung und deren Anlagen erfüllen. 
2Mit der Akkreditierung erfolgt gleichzeitig eine 
Bewertung der Maßnahmen mit Fortbildungspunk-
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ten. 3Die Akkreditierung von Fortbildungsveranstal-
tungen muss mindestens drei Wochen vor der 
Veranstaltung bei der PKN mit allen erforderlichen 
Nachweisen beantragt werden. 

(2) 1Unter „Anerkennung“ wird in dieser Fortbil-
dungsordnung die nachträgliche Bestätigung ver-
standen, dass durch die Teilnahme an einer ord-
nungsgemäß durchgeführten Veranstaltung, die 
nicht von einer deutschen Heilberufekammer im 
Vorhinein akkreditiert wurde und die die inhaltli-
chen Voraussetzungen dieser Fortbildungsord-
nung und deren Anlagen erfüllt, Fortbildungspunk-
te in näher bezeichnetem Umfang erworben wur-
den. 2Die Anerkennung der erfolgreichen Teilnah-
me an nicht akkreditierten Fortbildungsveranstal-
tungen (z. B. im Ausland durchgeführten Veran-
staltungen) muss bei der PKN mit allen erforderli-
chen Nachweisen beantragt werden. 

(3) Unter „Anrechnung“ wird in dieser Fortbil-
dungsordnung das Verbuchen der Fortbildungs-
punkte auf dem elektronischen Fortbildungskonto 
verstanden, die durch die Teilnahme an einer von 
einer deutschen Heilberufekammer akkreditierten 
Fortbildungsmaßnahme oder die Anerkennung der 
Teilnahme an einer nicht akkreditierten Fortbil-
dungsmaßnahme erworben wurden.  

(4) In begründeten Fällen bedarf es einer aus-
drücklichen Entscheidung der Psychotherapeuten-
kammer Niedersachsen, ob und in welchem Um-
fang durch die Teilnahme an einer Fortbildungs-
maßnahme Fortbildungspunkte erworben wurden.  

§ 5  
Zuständigkeit 

1Die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen ist 
für die Akkreditierung von Fortbildungsmaßnah-
men zuständig, die in Niedersachsen durchgeführt 
werden. 2Für online durchgeführte Fortbildungs-
maßnahmen der Kategorie A, B, C, sowie der Ka-
tegorie D ist sie zuständig, wenn die Anbieterin 
ihren oder der Anbieter seinen Sitz in Niedersach-
sen hat. 3Akkreditierungen durch Heilberufekam-
mern anderer Bundesländer wird die Kammer oh-
ne weitere Prüfung ihren Entscheidungen zugrun-
de legen.  

§ 6  
Akkreditierung, Anerkennung und Anrechnung 

von Fortbildungsmaßnahmen 

(1) Fortbildungsmaßnahmen sind akkreditierungs-, 
anerkennungs- und anrechnungsfähig, wenn sie 
sich thematisch mit mindestens einem der folgen-
den Inhaltsbereiche beschäftigen: 

1 Wissenschaftlich anerkannte und wissen-
schaftlich begründete Psychotherapiever-
fahren, Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden; 

2 Forschungsergebnisse zur Epidemiologie, 
Ätiologie, Prävention, Diagnostik und Be-

handlung bzw. Rehabilitation von seeli-
schen Störungen; 

3 Psychotherapierelevante Nachbarwissen-
schaften; 

4 Öffentliche Gesundheit, Gesundheitsöko-
nomie und Versorgungsforschung; 

5 Weitere nicht-psychotherapeutische, aber 
berufsrelevante Inhalte, z.B. berufsrechtli-
che, sozialrechtliche, juristische Fragestel-
lungen, Qualitätssicherung und                  
-management, Personalführung, EDV. 

(2) Die Akkreditierung, Anerkennung oder Anrech-
nung kann ferner nur erfolgen, wenn: 

1 die Vorgaben der Berufsordnung eingehal-
ten sind, 

2 die Auswahl der Fortbildungsinhalte sich 
nicht an wirtschaftlichen Interessen orien-
tiert und Interessenkonflikte der Veranstal-
tenden und der Referierenden offengelegt 
werden, 

3 die weltanschauliche Neutralität gewahrt 
ist,  

4 die Qualifikation der Referierenden be-
stimmten Anforderungskriterien entspricht 
(siehe Anlage 2), 

5 die Anforderungskriterien der jeweiligen 
Fortbildungsmaßnahmen erfüllt sind (siehe 
Anlage 2),  

6 der Fortbildungserfolg überprüfbar ist. 

(3) Der Vorstand der PKN kann Durchführungsbe-
stimmungen zur Akkreditierung, Anerkennung und 
Anrechnung festlegen.  

(4) 1Die PKN behält sich eine Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Fortbil-
dungsmaßnahmen vor. 2Werden Abweichungen 
von den zur Akkreditierung eingereichten Unterla-
gen festgestellt, kann die Akkreditierung der Fort-
bildungsmaßnahme widerrufen werden. 3Ob durch 
die Teilnahme an einer nicht ordnungsgemäß 
durchgeführten Fortbildungsmaßnahme Fortbil-
dungspunkte erworben wurden, entscheidet die 
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen.  

§ 7  
Bescheinigungen über die Teilnahme an Fort-

bildung und Fortbildungskonto 

(1) Die Fortbildungsveranstalterin oder der Fortbil-
dungsveranstalter ist berechtigt und auf Nachfrage 
verpflichtet, für von der PKN akkreditierte Fortbil-
dungsmaßnahmen mit Fortbildungspunkten bewer-
tete Bescheinigungen auszustellen. 

(2) Die PKN kann für ihre approbierten Mitglieder 
unter Beachtung der Vorgaben der datenschutz-
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rechtlichen Bestimmungen elektronische Fortbil-
dungskonten führen. Auf diesen Konten sollen, die 
durch Teilnahme an von der PKN akkreditierten 
Fortbildungsmaßnahmen erworbene Punkte, durch 
die Veranstalterin oder den Veranstalter verbucht 
werden. 

§ 8  
Fortbildungszertifikat 

(1) Ein Fortbildungszertifikat dient als Nachweis 
der erfüllten Fortbildungsverpflichtung.  

(2) Fortbildungsnachweise können bei der PKN zur 
Beantragung eines Fortbildungszertifikats einge-
reicht werden.  

(3) Das Fortbildungszertifikat wird auf Antrag er-
teilt, wenn die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler innerhalb eines der Antragstellung vorausge-
henden Zeitraumes von fünf Jahren, Fortbil-
dungsmaßnahmen abgeschlossen hat, welche in 
ihrer Summe, die nach den Bestimmungen des § 2 
Abs. 3 ermittelte Mindestbewertung von 250 Punk-
ten erreichen.  

(4) 1Üben Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten ihren Beruf aufgrund von Mutterschutz, 
Elternzeit, Pflegezeit oder wegen einer länger als 
drei Monate andauernden Erkrankung nicht aus, 
verlängert sich auf Antrag der Nachweiszeitraum 
entsprechend. 2Der Nachweis über die Fehlzeiten 
hat durch geeignete Belege zu erfolgen. 
3Verlängerungen des sozialrechtlichen Nachweis-
zeitraums werden von der Psychotherapeuten-
kammer Niedersachen bei Vorlage entsprechender 
Nachweise auch für das Fortbildungszertifikat der 
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen aner-
kannt. 4In Ausnahmesituationen (z. B. Pandemien 
oder Naturkatastrophen) kann der Vorstand eine 
Verlängerung des Nachweiszeitraums beschlie-
ßen.  

§ 9  
Kosten 

Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) für Maßnahmen in Ausführung dieser Fortbil-
dungsordnung und ihrer Anlagen richtet sich nach 
den Bestimmungen der Kostenordnung der Psy-
chotherapeutenkammer Niedersachsen.  

§ 10 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Fortbildungsordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite der 
Kammer (https://www.pknds.de) in Kraft. 

(2) Zugleich tritt die Fortbildungsordnung vom 
17.03.2004, zuletzt geändert durch Beschluss der 
Kammerversammlung vom 20.06.2020, außer 
Kraft. 

 

 

Hannover, den 06.11.2021 

Roman Rudyk 
Präsident der Psychotherapeutenkammer  
Niedersachsen 

 


